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Der Maßstab des Makelns
Neue Bodenrichtwerte  
– was bedeuten diese für Ihre Immobilie?

Auch Immissionen am Grund-
stück sind eine zu bewertende 
Tatsache, die oft vergessen wird. 
Ein Grundstück in Landsberg mit 
über 1.000 m² kann damit einen 
reinen Bodenwert (Grundstücks-
größe x angepasster BRW) von un-
ter 600.000 €, ebenso aber auch 
über 1,5 Mio. € haben.

Ist meine Immobilie durch 
die neuen BRW weniger 
oder mehr Wert geworden?
Nein. Und ja. Der Marktwert von 
Immobilien hängt natürlich mit 
dem Bodenwert zusammen. Was 
aber mit den Bodenrichtwert ab-
gebildet wurde, ist der vergange-
ne (!) Verlauf der Bodenpreise bis 

31.12.2023. Die Jahre 2022 und 
2023 waren geprägt von politi-
schen Energiewirrungen, Krieg, 
Zinsunsicherheiten und vielem 
mehr, und daraus resultierte eine 
Phase des stärksten Rückgangs 
von Immobilienpreisen der letz-
ten 10 Jahre. Die Bodenrichtwer-
te bilden dabei einen statistischen 
Mittelwert aus dieser Phase ab, 
teilweise gab es auch nicht genü-
gend „passende“ Verkaufsfälle, so 
dass die Richtwerte nicht unbe-
dingt den aktuellen Markt ausdrü-
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Was sind Bodenrichtwerte?
Bodenrichtwerte (BRW) sind amt-
lich veröffentlichte, durchschnitt-
liche Grundstückswerte innerhalb 
bestimmter definierter BRW-Zo-
nen mit anzuwendenden Krite-
rien wie z.B. Maß der Baulichen 
Nutzung, Verwendung oder Grö-
ße. Sie werden von Gutachter-
ausschüssen im Regelfall jähr-
lich, spätestens aber alle 2 Jahre 
unter Berücksichtigung örtlicher 
Besonderheiten ermittelt. Dies ge-
schieht unter anderem dadurch, 
dass der zuständige Gutachter-
ausschuss Kopien jedes Immobi-
lien-Kaufvertrages erhält und dar-
aus – gemäß den Vorschriften des  
§ 193 BauGB – diese BRWs ermit-
telt und festlegt.

Wie sind die Bodenricht-
werte anzuwenden? 
Bodenrichtwerte sind wichtige 
Grundlagen für die Ermittlung von 
Verkehrswerten von Immobilien. 
Sie werden zusammen mit einer 
Anwendungsmatrix bzw. Defini-
tionsgrundlage veröffentlicht. Im 
Kreis Landsberg gilt z.B. bei den 
meisten Grundstücken die bau-
liche Nutzung WGFZ (= Wertrele-
vante Geschossflächenzahl) als 
Richtgröße für die Anpassung der 
veröffentlichten Bodenwerte. Der 
Bodenrichtwert kann zur Werter-
mittlung eines Grundstücks in ei-
nem bestimmten Gebiet heran-
gezogen werden und bildet da-
mit die erste Grundlage für die 
Berechnungen der Werte von Im-
mobilien. Der veröffentlichte Wert 
ist jedoch nicht nur an die Bebau-
ungsdichte (WGFZ) anzupassen, 
sondern darüber hinaus auch 
nach Lage, Schnitt, Nutzbarkeit 
und weiteren Kriterien sachver-
ständig anzupassen.

Gilt der BRW für alle 
Grundstücke als ganz  
genauer Richtwert? 
Jedes Grundstück, jede darauf 
stehende Immobilie ist anders. 
Kaum ein Grundstück ist mit ei-
nem anderen vergleichbar, schon 
alleine was die Dichte der Bebau-
ung (WGFZ) und Lage angeht. Wei-
tere Faktoren, die bei der sach-

verständigen, marktgerechten 
Bewertung einer Immobilie (und 
des dazugehörigen Grundstücks) 
eine erhebliche Rolle spielen sind 
dabei unter anderem die Grund-
stücksgröße und Ausnutzung des 
Grundstücks, die Form des Grund-
stücks, und die tatsächlich erfolg-
te oder ggf. auch weiter zulässige 
Bebauung, Teilungsmöglichkeit, 
aktuelle Bebauungsvorschrif-
ten, die genaue Lage (Infrastruk-
tur, Nachbarschaft), Bodeneigen-
schaften und Erschließungsgrad. 

cken, sondern eben nur „statisti-
sche Mittelwerte“ darstellen.

Bodenrichtwerte und  
Immobilien
Auffällig in unserem täglichen 
Handel mit Immobilien ist dabei 
die extreme Differenzierung des 
Marktes zwischen „schönen Im-
mobilien mit moderner Energie-
technik und guten Energiewer-
ten“ und „renovierungsbedürfti-
gen Immobilien“ in die viel Geld 
investiert werden muss. Zwei 
solch unterschiedliche Immobi-
lien können genau nebeneinan-
der stehen, also auf dem gleichen 
Boden mit dem gleichem Bo-
denrichtwert. Dennoch wird der 

Markt die renovierungsbedürftige 
Immobilie sehr stark nach unten 
verhandeln, teilweise sogar weit 
unter den Wert des reinen Bo-
dens hinaus, und dennoch wird 
ein Mittelwert der beiden Grund-
stückspreise in der Bodenricht-
wertkarte auftauchen. Dieses Bei-
spiel zeigt, wie wichtig eine sach-
verständige Einschätzung nicht 
nur eines reinen Gutachters, son-
dern auch eines auf dem Markt 
tatsächlich regelmäßig agieren-
den Fachmannes ist.

Wie geht es denn weiter?
Zumindest in den zuvor beobach-
teten 10 Jahren sind die Boden-
richtwerte kontinuierlich und teil-
weise stark gestiegen, die aktuelle 
Schwankung ist dabei deutlicher 
als zuvor aber eher gemäßigt. 
Grundstücke sind und bleiben – 
solange keine großen Bauflächen 
entwickelt und aus Ackerland um-
gewidmet werden – ein sehr be-
grenztes Wirtschaftsgut in unserer 
Region. Allerdings ist aus unserer 
Sicht eine weitere Steigerung in 
nächster Zeit kaum denkbar, im 
Gegenteil. Preise für Grundstücke 
werden aus unserer Sicht weiter 
sinken, denn Anfragen für Bau-
grundstücke sind aktuell sowohl 
von Privatleuten, als auch von 
Bauträgern aufgrund der gestie-
genen Zinsen und Baukosten we-
sentlich zurückgegangen. Kunden 
sagen trotz anfänglichem Kau-
finteresse nach der Beratung bei 
der Bank oder Baufirma den Kauf 
regelmäßig ab oder bieten sehr 
niedrige Kaufpreise an, die der 
Verkäufer nicht akzeptiert. Ein Kol-
lege unserer Wüstenrot-Bauspar-
kasse hat das sehr gut formuliert: 
„... die Zinsen sind heute wie vor 
10 Jahren, aber die Kaufpreise und 
die Baukosten mindestens doppelt 
so hoch. Wie soll das denn funktio-
nieren?“

Soll ich meine Immobilie 
jetzt verkaufen oder noch 
abwarten? 
Es ist wie bei den Aktien: Immobi-
lieneigentümer, die z.B. eine ver-
mietete Wohnung bereits über 10 
Jahre besitzen, sollten die aktu-
elle Entwicklung und die Zukunft 
kritisch betrachten. Ein Verkauf 
zu aktuellen Preisen wird nach 
10 Jahren noch immer einen sehr 
deutlichen, im Regelfall auch steu-
erfreien Gewinn abwerfen. Das 
Umschichten des daraus freiwer-
denden Kapitals in andere, sichere, 
gute und rentable Anlageformen, 
in den lange erwünschten Traum, 
für Ihr Hobby oder natürlich auch 
in Pflege und Gesundheit kann mo-
mentan durchaus Sinn machen.

Der Gutachterausschuss Landsberg hat die neuesten Bo-
denrichtwerte zum Stichtag 01.01.2024 veröffentlicht 
und damit die bisher gültigen Werte von Grundstücken 

aktualisiert. Die Steigerungen und das Sinken der Bodenricht-
werte – zwischen +15%  und -18% – spiegeln die nervöse Prei-
sentwicklung von Immobilien der letzten beiden Jahre aber 
nur bedingt wider.

Prozentuale Änderungen der Bodenrichtwerte von 2022 zu 2024 
unverbindliche Darstellung in %

Als DEKRA-zertifizierte Gutachter und professionelles Maklerteam mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobili-
enmarkt und über 2.000 erfolgreich vermittelten Immobilien stehen wir Ihnen gerne für eine unverbindliche Be-
wertung und Verkaufsberatung zur Verfügung. 

Ob Sie ein ausführliches Verkehrswertgutachten oder nur ein Kurzgutachten für den internen Gebrauch, oder 
eine Hausbegehung mit sachverständiger Beratung benötigen: Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.

GEBEN SIE IHRE IMMOBILE IN DIE HÄNDE VON PROFIS. 

PROFESSIONELLE DEKRA-ZERTIFIZIERTE BEWERTUNGEN IHRER IMMOBILIE

www.das-maklerteam.de/
dekra


